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(54) Farbspritzpistole

(57) Die Erfindung betrifft eine Farbspritzpistole mit
einem ein Außengewinde aufweisenden Pistolenkörper
und einem Luftdüsenring mit einem auf das Außenge-
winde aufschraubbaren Innengewinde, wobei der Ge-
windedurchmesser zwischen 30 und 40 mm liegt. Bei
dem Gewinde handelt es sich um ein Trapezgewinde,

daß von einem genormten Trapezgewinde mit einem
Flankenwinkel von 30° in folgenden Punkten abweicht:
Die Gewindehöhe ist auf 1,1 mm verringert, das Kopf-
spiel ist auf 0,1 mm verringert und das Flankenspiel auf
0,15 mm verringert. Auf diese Weise ist das Gewinde
optimal als Gewinde für Pistolenkörper und Düsenring
geeignet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Farbspritzpistole
nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Bei den bekannten Farbspritzpistolen ist das
Gewinde zwischen dem Pistolenkörper und dem Luft-
düsenring als Feingewinde nach DIN 13 ausgebildet.
Die Nenndurchmesser der Gewinde liegen zwischen M
30 und M 38. Als gebräuchliche Steigungen finden 1,0
mm, 1,5 mm und 1,75 mm Verwendung. Mit diesen Ge-
winden ist eine genaue Zentrierung der Luftdüse relativ
zur Farbdüse möglich, was für gute Spritzergebnisse
Voraussetzung ist. Diese Feingewinde weisen jedoch
Nachteile auf. Der bekannteste Nachteil ist die zeitauf-
wendige Reinigung des Gewindes bei Verschmutzun-
gen. Ein weiterer Nachteil besteht darin, daß minde-
stens 5 Umdrehungen benötigt werden, um den Luftdü-
senring auf- bzw. abzuschrauben. Nachteilig ist oftmals,
daß der Luftdüsenring verkantet auf das Außengewinde
des Pistolenkörpers aufgeschraubt wird, was zu einer
Beschädigung des Gewindes führt.
[0003] Um diesen Nachteilen abzuhelfen, wäre es na-
heliegend, das Feingewinde durch ein Trapezgewinde
zu ersetzen. Ein metrisches ISO-Trapezgewinde ist in
DIN 103 beschrieben. Es hat sich jedoch gezeigt, daß
ein Trapezgewinde dieser Art nicht verwendbar ist. Bei
einem Norm-Trapezgewinde ist es gegenüber einem
Feingewinde erforderlich, die Wandstärke des Pistolen-
körpers und diejenige des Luftdüsenrings im Bereich
des Trapezgewindes zu erhöhen. Dies führt zu einer
Gewichtszunahme des Pistolenkörpers von etwa 10 %,
was dem Ziel der weitestgehenden Gewichtsreduzie-
rung und damit der Entlastung der Spritzlackiererhand
diametral entgegensteht. Ein weiterer Nachteil ist das
große Flankenspiel eines Norm-Trapezgewindes, wo-
durch der Luftdüsenring dazu neigt, auf der Kugelzen-
trierung der Farbdüse zu verkanten bzw. zum einseiti-
gen Anliegen kommt, so daß die Mitte der Luftdüse nicht
mehr mit der Mitte der Farbdüse zu liegen kommt, wo-
durch der Spritzstrahl negativ verändert wird. Auch hat
sich gezeigt, daß infolge der beträchtlichen Gewindehö-
he das Gewinde nicht wesentlich einfacher zu reinigen
ist, als dies bei einem Feingewinde der Fall ist. Es be-
steht die Aufgabe, das Norm-Trapezgewinde so zu mo-
difizieren, daß es optimal als Gewinde für Pistolenkör-
per und Düsenring geeignet ist.
[0004] Gelöst wird diese Aufgabe mit den Merkmalen
des Anspruches 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind
den Unteransprüchen entnehmbar.
[0005] Ein Ausführungsbeispiel wird nachfolgend er-
läutert. Hierbei werden einander gegenübergestellt ein
metrisches ISO-Trapezgewinde nach DIN 103 der Grö-
ße 38 X 3 und ein modifiziertes Trapezgewinde mit ei-
nem Nenndurchmesser von 38 mm gemäß der Erfin-
dung.
[0006] In beiden Fällen beträgt der Flankenwinkel 30°
und der Außendurchmesser des Außengewindes 38
mm. Die Steigung beträgt beim Normgewinde 3 mm,

beim modifizierten Gewinde 2,5 mm. Der Außendurch-
messer des Innengewindes nach der Norm beträgt 38,5
mm, beim modifizierten Gewinde dagegen 38,2. Der
Kerndurchmesser des Außengewindes weist 34,5 mm
auf, beim modifizierten Gewinde dagegen 35,8 mm.
Beim Normgewinde beträgt der Kemdurchmesser des
Innengewindes 35 mm, beim modifizierten Gewinde 36
mm.
[0007] Hieraus ergibt sich, daß beim Normgewinde
die Gewindehöhe von Außen- und Innengewinde je-
weils 1,75 mm (Gesamthöhe 3,5 mm) beträgt. Beim mo-
difizierten Gewinde beträgt die Gewindehöhe 1,1 mm
(Gesamthöhe 2,2 mm). Das Spitzenspiel beträgt beim
Normgewinde 0,25 mm, beim modifizierten Gewinde
0,1 mm. Die entsprechenden Werte beim Flankenspiel
betragen normgemäß 0,22 mm, modifiziert 0,152 mm.
[0008] Mit dem modifizierten Gewinde findet im Ver-
gleich zu einem Feingewinde keine Gewichtszunahme
statt. Der Luftdüsenring wird beim Aufschrauben ein-
wandfrei zentriert, so daß sich hervorragende Spritzer-
gebnisse ergeben. Das modifizierte Gewinde ist un-
empfindlich gegen Verschmutzungen. Das modifizierte
Gewinde hat außerdem den Vorteil, daß zum Auf- und
Abschrauben des Luftdüsenrings nur wenige Umdre-
hungen erforderlich sind.

Patentansprüche

1. Farbspritzpistole mit einem ein Außengewinde auf-
weisenden Pistolenkörper und einem Luftdüsen-
ring mit einem auf das Außengewinde aufschraub-
baren Innengewinde, wobei der Gewindedurch-
messer zwischen 30 und 40 mm liegt, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Gewinde ein Trapezgewin-
de ist, das von einem genormten Trapezgewinde
mit einem Flankenwinkel von 30° in folgenden
Punkten abweicht:

a) die Gewindehöhe ist auf 1,1 mm verringert,
b) das Kopfspiel ist auf 0,1 mm verringert und
c) das Flankenspiel ist auf 0,15 mm verringert.

2. Farbspritzpistole nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Steigung auf 2,5 mm ver-
ringert ist.

3. Farbspritzpistole nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß der Kerndurchmesser und
der Außendurchmesser des Außengewindes des
Pistolenkörpers jeweils eine Toleranz von -0,05 mm
aufweisen.

4. Farbspritzpistole nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, daß der Kerndurch-
messer und der Außendurchmesser des Innenge-
windes des Luftdüsenrings jeweils eine Toleranz
von +0,1 mm aufweisen.
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5. Farbspritzpistole nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, daß die Steigung ei-
ne Toleranz von +/- 0,01 mm aufweist.

6. Farbspritzpistole nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daß der Nenndurch-
messer des Trapezgewindes 38 mm beträgt.
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